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Mehr Verursachergerechtigkeit bei der
Trassenpreisberechnung

Die dauerhaft gesicherte und verursachergerechte Finanzierung der

Eisenbahninfrastruktur ist ein wichtiges volkswirtschaftliches Anliegen. Wir

begrüssen daher die Stossrichtung der Verordnungsänderung grundsätzlich und

erlauben uns gleichzeitig, einige kritische Bemerkungen zu den geplanten Ände

rungen anzubringen.


